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MobilSpiel e.V. / Münchner Spielkistl
Brunhamstr. 19a

81249 München

Tel 089/181932
spielkist l@mobilspiel-muenchen.de

Ort/Datum Unterschrift

Findet die Veranstaltung auch bei schlechtem Wetter statt? JA NEIN

Mit den Haftungserklärungen und den Überlassungsbedingungen bin ich einverstanden!
Diese finden Sie wie die Preisliste auf der nächsten Seite.

Münchner Spielkistl Antrag

Datum der Veranstaltung

Ort der Veranstaltung

Veranstalter/in (Name)

Anschrift 

Ansprechpartner/in (Name) Tel. geschäftlich

Nicht vergessen: Einverständnis des Grundeigentümers einholen!

gefördert von

E-Mail-Adresse

2026

Tel. privat

Beginn (Uhrzeit) Ende (Uhrzeit)



Ü b e r l a s s u n g s b e d i n g u n g e n  

Preis = Entleihdauer + Materialpauschale

Grundpreis nach Entleihdauer, inkl. Transportkosten

1Tag - 30 Tage
jeder weitere Monat

Materialpauschale
je nach Menge der Spielmaterialien 40.- € bis 120.- €

1. Die Münchner Spielkistl sind
ein Angebot der Landeshaupt-
stadt München zur Verbesse-
rung der Spielsituationen. Es
sind bunt bemalte Bauwägen,
die mit Spiel- und Sportgerä-
ten, oder zu bestimmten The-
matiken notwendigen Materia-
lien ausgestattet sind, die es
sonst auf Spiel- und Bolzplät-
zen oder in Grünanlagen nicht
gibt. Sie sollen zu bereits vor-
handenen Spielgelegenheiten
eine mögliche Ergänzung sein
und Kindern vielfältige und an-
regende Spielmöglichkeiten
bieten.
Sie sollen allen  Kindern, die an

diesen Spielmöglichkeiten teil-
nehmen wollen, offenstehen
wie zugänglich sein.

2. Die Münchner Spielkistl kön-
nen  organisierten oder infor-
mellen Gruppen überlassen
werden, die einen ordnungs-
gemäßen und sinnvollen Ein-
satz gewährleisten. 

3. Die Münchner Spielkistl kön-
nen auf Spiel- oder Bolzplät-
zen, oder sonstigen geeigneten
Grundstücken, aufgestellt wer-
den, wenn die Einwilligung des
Grundstückseigentümer vor-
liegt.

4. Die Veranstalter verpflichten
sich, das ihnen anvertraute
Münchner Spielkistl sowie die
darin enthaltenen Spiel- und
Sportgeräte, und Materialien
sorgfältig zu behandeln und
nach Ablauf der Spielaktion
ordnungsgemäß zu übergeben.
Beschädigungen oder Dieb-
stähle sind MobilSpiel e.V. 
sofort zu melden. 

5. Die Münchner Spielkistl dür-
fen nicht für politische Zwecke
eingesetzt werden.

6. Die vom Veranstalter als
verantwortliche BetreuerInnen

benannten Personen üben die
Aufsichtspflicht über die Kinder
im Rahmen des Spielangebotes
der Münchner Spielkistl aus.
Eine Haftpflichtversicherung
für BetreuerInnen, sowie eine
Versicherung der Münchner
Spielkistl gegen Feuer, Ein-
bruch, und Diebstahl hat durch
den Veranstalter selbst zu er-
folgen.
Ein Anspruch an MobilSpiel
e.V. ist ausgeschlossen.

MobilSpiel e.V. Jan. 2026

Münchner Spielkistl

Preisl iste 2026  Münchner Spielkist l

H a f t u n g s e r k l ä r u n g  

MobilSpiel e.V. stellt im Auf-
trag des Stadtjugendamtes
München die Münchner Spiel-
kistl und die im Materialkatalog
näher bezeichneten Gegen-
stände dem jeweiligen Veran-
stalter ausschließlich für
Zwecke der Kinder- und Ju-
gendarbeit gegen unten be-
nannten Kosten zur Verfügung.

1. Vertragsgemäßer Gebrauch
a) Dem Veranstalter ist es un-
tersagt, die überlassenen Ge-
genstände zu einem anderen
als den vertraglich festgeleg-
ten Zweck zu verwenden.
b) Ebenfalls untersagt ist die
Weitergabe an Dritte.

2. Zustand bei Übergabe
a) Die gewünschten bzw. bean-
tragten Materialien werden in
gebrauchsfähigem Zustand
übergeben. MobilSpiel e.V. hat
hierbei nur Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit zu vertreten.
b) Der Veranstalter hat sich
vor Übernahme der Materialien
von deren ordnungsgemäßen
Zustand (u.a. Funktionstüchtig-
keit) zu überzeugen. Spätere
Reklamationen können nicht
anerkannt werden.

3. Rückgabe
a) Zum Zeitpunkt der Abholung
des Spielkistl durch MobilSpiel
e.V. (verbindlicher Abholter-
min) sind sämtliche Materialien

vollständig und in ordnungs-
gemäßem  Zustand zu übergeben.
b) MobilSpiel e.V./Münchner
Spielkistl kann die Überlassung
vor Vertragsablauf mit soforti-
ger Wirkung kündigen, wenn
der Veranstalter den überlas-
senen Gegenstand 
- vertragswidrig gebraucht, 
- der überlassene Gegenstand
infolge eines unvorhergesehenen
Umstandes vorzeitig vom
Stadtjugendamt benötigt wird.

4. Haftung des Veranstalters
a) Der Veranstalter hat den
vollen Wiederbeschaffungs-
wert zu leisten, sofern der Ver-
lust des überlassenen Gegen-
standes vorsätzlich oder

fahrlässig herbeigeführt wurde.
b) Für entstandene Schäden
und Abnützungen an den über-
lassenen Gegenständen ist
voller Ersatz zu leisten, sofern
diese  - auf nicht vertrags-
gemäßem Gebrauch beruhen
oder - vorsätzlich, oder - fahr-
lässig verursacht wurden (z.B.
unter Verletzung der Aufsichts-
pflicht).
c) Veränderungen oder Ver-
schlechterungen an der über-
lassenen Sache durch den ver-
tragsgemäßen Gebrauch hat
der Veranstalter nicht zu 
vertreten.

Die Beweislast obliegt jeweils 
dem Veranstalter.

Preise gelten für soziale Einrichtungen ©MobilSpiel e.V. 2026

Betreute MobilSpiel-Aktionen
Die Preise für betreute Spielaktionen richten sich nach Dauer
der Veranstaltung und Anzahl unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

Stornogebühren
Absage 10 Tage bis Liefer-/
Veranstaltungstermin
Absage vor Ort

245  ,- €
40  ,- €

betreute Spielaktionen

75  ,- €
75% v. Betrag


